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Zielsetzung: 
 

 
Das allgemeine Ziel der vorgeschlagenen Initiati-
ve besteht darin, die Zahl der Verkehrstoten und 
Schwerverletzten im EU-Straßennetz zu verrin-
gern, indem das Sicherheitsniveau der Stra-
ßeninfrastrukturen verbessert wird. 
 
Die Richtlinie über das Sicherheitsmanagement 
für die Straßenverkehrsinfrastruktur soll sicher-
zustellen, dass die Straßenverkehrssicherheit in 
allen Planungs-, Bau- und Betriebsphasen der 
Straßeninfrastruktur an vorderster Stelle steht. 
 

 
Wesentlicher Inhalt: 
 

 
− Das Sicherheitsniveau auf der Straßenver-

kehrsinfrastruktur soll durch folgende wesent-
liche Änderungen weiter verbessert werden: 
− Verpflichtung zur Transparenz und zur Wei-

terverfolgung der Verfahren für das Si-
cherheitsmanagement der Infrastruktur, 

− Einführung einer netzweiten Straßenbe-
wertung, eines systematischen und proak-
tiven Risikoabbildungsverfahrens zur Be-
wertung der „eingebauten“ oder inhären-
ten Sicherheit von Straßen in der gesamten 
EU,  

− Ausweitung des Anwendungsbereichs der 
Richtlinie über das transeuropäische Ver-
kehrsnetz (TEN-V) hinaus auf Autobahnen 



und Fernstraßen außerhalb des Netzes so-
wie alle Straßen außerhalb von Stadtgebie-
ten, deren Bau ganz oder teilweise mit EU-
Mitteln finanziert wird, 

− Festlegung von Mindeststandards für 
Fahrbahnmarkierungen und Verkehrszei-
chen, um die Einführung kooperativer, ver-
netzter und automatisierter Mobilitätsys-
teme zu erleichtern, 

− Verpflichtung, in allen Verfahren für das Si-
cherheitsmanagement von Straßen verlet-
zungsgefährdete Verkehrsteilnehmer sys-
tematisch zu berücksichtigen. 

 
 
Vorläufige Einschätzung zur Einhaltung 
des Subsidiaritätsprinzips (bei Beden-
ken: kurze Begründung): 
 

 
./. 

 
Besonderes schleswig-holsteinisches 
Interesse?: 
 

 
− Die überarbeitete EU-Richtlinie könnte ein 

Anstoß sein, das Sicherheitsmanagement für 
die Straßenverkehrsinfrastruktur weiter zu 
verbessern und Gefahren im Straßennetz mit 
effektiven, effizienten und wirtschaftlichen 
Maßnahmen zu beseitigen oder zu vermeiden. 

− Kritisch werden dabei allerdings die risikoba-
sierte netzweite Straßenbewertung und die 
Berichtspflichten über die Sicherheitseinstu-
fung bewertet. 
− Wie stellt sich das neue Verfahren zur risi-

kobasierten netzweiten Straßenbewertung 
konkret dar ?  

− Welche Folgen ergeben sich aus der Veröf-
fentlichung der Ergebnisse der netzweiten 
Straßenbewertung für den Straßenbaulast-
träger / Verkehrssicherungspflichtigen (Kla-
geverfahren) ? 

− Das MWVATT geht zudem von einem erhöh-
tem Personal- und Verwaltungsaufwand aus. 

 
Zeitplan für die Behandlung: 

a) Bundesrat 
b) Rat: 
c) ggf. Fachministerkonferenzen, 

etc. 

 
a) BR-Vk am 21.06.2018 

 


